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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1965

Norm

ABGB §870 A

ABGB §871 A

ABGB §878

ABGB §914 I

Rechtssatz

Wird einer von mehreren Verträgen, deren Abschluß gekoppelt wurde, angefochten, so kann sich auf eine angebliche

Einheit der Verträge nicht berufen, wer sich auf diese Art auf Kosten eines anderen einen unberechtigten

Vermögensvorteil verschaffen würde.
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